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Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zum 1. Februar 2020 soll 


nach dem Willen der Vertragsparteien des Abkommens über den Austritt des Verei-


nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und 


der Europäischen Atomgemeinschaft (2019/C 384 I/01) vom 12. November 2019 


keine Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger der EU und Großbritanniens im 


Gesundheitswesen (s. Titel III, insbes. Artikel 31 Abs. 1) haben. 


 


Auch wenn beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Personen vom Austritts-


abkommen nicht unmittelbar umfasst werden, soll im Bereich der Bundesbeihilfe in 


Anlehnung an dieses Austrittsabkommen entsprechend verfahren werden. Das heißt, 


dass bis Ende 2020 für alle Aufwendungen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen, 


die in Großbritannien entstanden sind, § 11 Absatz 1 BBhV weiterhin Gültigkeit hat. 


 


Für entstehende Aufwendungen ab 1.1.2021 bleiben die in der Übergangsphase bis 


Ende 2020 auszuhandelnden Vereinbarungen zu den künftigen Beziehungen zwi-


schen der Europäischen Union und Großbritannien abzuwarten. Eine wirkungsglei-


che Umsetzung in das Beihilferecht des Bundes ist vorgesehen. Da der Inhalt einer 


künftigen Regelung noch offen ist, kann nicht auf das Fortbestehen der bisherigen 


Rechtslage vertraut werden.  


 


Im Auftrag 


gez. 


Menzel 






